
Landkreis Vo;rp,oim.me:rn ..Gre:ifsw'al"d
Die Landrätin

LandkreisVorpommern-Greifswald,Postfach1132,17464 Greifswald

Allgemeinverfügung

Standort:
Amt:
Sachgebiet:
Auskunft erteilt:
Zimmer:
Tel.-/Fax-Nr.:
E-Mail:

Anklam
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Veterinärwesen
Frau Dr. D. Barner
1.37
03834/8760-3801,93803, - 9019
veterinaeramt@kreis-vg.de

Sprechzeiten
montags: nach Vereinbarung
dienstags: 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
mittwochs: nach Vereinbarung
donnerstags: 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
freitags: nach Vereinbarung~~~~~~~~~~-------------

IhrZeichen, Ihre Nachrichtvom UnserZeichen,unsere Nachrichtvom Datum
Dr.Wö./Moe. 22.01.2015

Tierseuchenrechtliche Verfügung für den Sperrbezirk
(Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung)

auf Grund von
§§ 6, 2426, 37 und 38 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) vom 22. Mai 2013 (BGBI. IS. 1324)
§§ 1 und 7 des Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz (TierGesGAG M-V) vom 4. Juli 2014
(GVOBI. M-V S. 306)
§ 21 Geflügelpest-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Mai 2013 (BGBI. I S.
1212), geändert durch Artikel 29 der Änderungsverordnung vom 17. April 2014 (BGBI. I S. 388; 402)
§ 4 der Tierseuchenzuständigkeitslandesverordnung vom 2. juli 2012 (GVOBL. M-V S. 301, geändert
durch Art. 3 des Gesetzes zur Durchführung tiergesundheitsrechtlicher Bestimmungen vom 4. juli
2014 (GVOBI. M-V S. 306)

wird hiermit wegen des Ausbruches der Hochpathogenen Aviären Influenza folgendes angeordnet:

Festlegung eines Sperrbezirkes:

Stadt Anklam, einschließlich dem Ortsteil Gellendin

werden zum Sperrbezirk erklärt.

Für den Sperrbezirk gilt Folgendes:

1. Wer im Sperrbezirk Geflügel hält, hat das Geflügel in geschlossenen Ställen oder unter einer
Schutzvorrichtung zu halten.

2. Mit der Bekanntgabe des festgelegten Sperrbezirks haben Tierhalter der zuständigen Behörde
- unverzüglich die Anzahl der gehaltenen Vögel unter Angabe ihrer Nutzungsart und ihres Standorts -
die Anzahl der verendeten gehaltenen Vögel anzuzeigen.

3. Gehaltene Vögel, Säugetiere, Fleisch von Geflügel und Federwild, Eier sowie von Geflügel und
Federwild stammende sonstige Erzeugnisse und tierische Nebenprodukte dürfen weder in einen noch
aus einem Bestand, Futtermittel dürfen nicht aus einem Bestand verbracht werden.

4. Ställe oder sonstige Standorte dürfen nur vom Tierhalter, seinem Vertreter, den mit der Betreuung
und Beaufsichtigung betrauten Personen, Tierärzten oder Personen im amtlichen Auftrag und nur mit
Schutzkleidung betreten werden.

5. Schutzkleidung ist unverzüglich nach Verlassen des Stalls oder sonstigen Standorts abzulegen, zu
reinigen und zu desinfizieren oder, im Falle von Einwegkleidung, unverzüglich nach Gebrauch
unschädlich zu beseitigen.
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6. Schuhwerk ist vor dem Betreten und nach dem Verlassen des Bestands sowie nach Verlassen eines
Stalls oder sonstigen Standorts zu reinigen und zu desinfizieren.

7. Gehaltene Vögel zur Aufstockung des Wildvogelbestands dürfen nicht frei gelassen werden.
8. Die Durchführung von Geflügelausstellungen, Geflügelmärkten oder Veranstaltungen ähnlicher Art mit

gehaltenen Vögeln ist verboten.
9. Transportfahrzeuge und Behälter, mit denen gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Geflügel, tierische

Nebenprodukte von Geflügel, Futtermitteloder sonstige Materialien, die Träger des hochpathogenen
aviären Influenzavirus der Subtypen H5 oder H7 sein können, befördert worden sind, sowie
Fahrzeuge, mit denen ein Bestand mit gehaltenen Vögeln befahren worden ist, sind unverzüglich
nach jeder Beförderung nach näherer Anweisung der zuständigen Behörde zu reinigen und zu
desinfizieren.

10. Auf öffentlichen oder privaten Straßen oder Wegen, ausgenommen auf betrieblichen Wegen, dürfen
gehaltene Vögel, Eier oder Tierkörper gehaltener Vögel nicht befördert werden.

11. Die Beförderung von frischem Fleisch von Geflügel aus einer Schlachtstätte, einem Zerlegebetrieb
oder einem Kühlhaus ist verboten.

Wegen Gefahr im Verzug wird gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VWGO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGB!. I S. 686), die zuletzt durch Artikel 13 des
Gesetzes vom 8. juli 2014 (BGB!. IS. 890) geändert worden ist, die sofortige Vollziehung der
Allgemeinverfügung angeordnet. Sie gilt bis auf Widerruf.

Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 des Tiergesundheitsgesetzes handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder
fahrlässig dieser Tierseuchenverfügung zuwiderhandelt.
Ordnungswidrigkeiten können mit einem der Schwere der Zuwiderhandlung angemessenem Bußgeld bis u
dreißigtausend Euro geahndet werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der
Widerspruch ist bei dem Landkreis Vorpommern-Greifswald, Die Landrätin, Feldstraße 85a, 17489 Greifswald
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Ich weise daraufhin, dass die Einlegung des Widerspruchs gegen diese Verfügung nach
dem Tiergesundheitsgesetz vom 22.05.2013, in der jeweils gültigen Fassung, i. V. m. § 80 Abs. 2 Nr. 3 der
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGB!. I S.
686), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 12. Dezember 2007 (BGB!. I S. 2840) geändert worden ist,
keine aufschiebende Wirkung hat. Das zuständige Verwaltungsgericht Greifswald (Domstraße 7,17489
Greifswald) kann die Herstellung der aufschiebenden Wirkung auf Antrag gemäß § 80 Abs. 5 VwGO ganz oder
in Teilen anordnen.

Im Auftrage

Dr. Dorina Barner
stellv. Amtsleiterin/Amtstierärztin


